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ANHANG JUR.7  DE 
 

ANHANG 

BERICHTIGUNG 

des Beschlusses (EU, Euratom) 2026/1296 des Rates vom 26. Mai 2026 zur Änderung des dem 

Beschluss 76/787/EGKS, EWG, Euratom des Rates vom 20. September 1976 beigefügten Akts 

zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen 

Parlaments 

(Amtsblatt der Europäischen Union L, 2026/1296, 10. Juni 2026) 

Seite 1, Artikel 1, neuer Artikel 6 Absatz 1b des Akts zur Einführung allgemeiner unmittelbarer 

Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments 

Anstatt: 

„(1b) Die allgemeinen Bedingungen für die Ausnahmeregelung gemäß Absatz 1a werden im 

Abgeordnetenstatut des Europäischen Parlaments festgelegt, das mit dem Beschluss 2005/684/EG, 

Euratom des Europäischen Parlaments (*) angenommen wurde, und stellen die Einhaltung der 

Grundsätze der Transparenz, der Rechenschaftspflicht, der Nachvollziehbarkeit, der 

Rechtssicherheit und der Integrität von Wahlen sicher.“ 

muss es heißen: 

„(1b) Die allgemeinen Bedingungen für die Ausnahmeregelung gemäß Absatz 1a werden im 

Abgeordnetenstatut des Europäischen Parlaments festgelegt, das mit dem Beschluss 2005/684/EG, 

Euratom des Europäischen Parlaments (*) angenommen wurde, und stellen die Einhaltung der 

Grundsätze der Transparenz, der Rechenschaftspflicht, der Nachvollziehbarkeit, der 

Rechtssicherheit und der Integrität der Stimmabgabe sicher.“ 
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